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Berufsausbildungsvertrag

zum/zur 

Vermessungstechniker/-in

Zwischen dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ________________________________________

wohnhaft Straße: _____________________________________________________ Hs.-Nr: ________________

Ort (PLZ) ________  _____________________________________________________________ (Ausbildender)

und _________________________________________________________________________ (Auszubildender)

wohnhaft Straße: _____________________________________________________ Hs.-Nr: ________________

Ort (PLZ) __________________________________________________________________________________

geb. am _____________________ in ____________________________________________________________

abgeschlossene Schulausbildung _______________________________________________________________

gesetzlich vertreten durch _____________________________________________________________________

wohnhaft Straße: _____________________________________________________ Hs.-Nr: ________________

Ort (PLZ) ________  _________________________________________________________________________

wird nachstehender Vertrag zur Ausbildung zum/zur Vermessungstechniker/-in nach Maßgabe 

..................................................................................................................................................................geschlossen:




§ 1 Ausbildungszeit

1)      Die Ausbildungszeit dauert 3 Jahre.  Sie beginnt am ___________ und endet am ____________. 

2)
Die ersten vier Monate der Ausbildungszeit gelten als Probezeit.  Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

3)
Besteht der Auszubildende vor Ablauf der unter 1) vereinbarten Ausbildungszeit die Abschlußprüfung, so endet das Berufsausbildungsverhältnis  mit Bestehen der Abschlußprüfung.

4)
Besteht der Auszubildende die Abschlußprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf sein Verlangen bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um ein Jahr.

§ 2 Ausbildungsstätte

Die Ausbildung findet statt in den Betriebsräumen des Ausbildenden, bei Außentätigkeit an den ständig

wechselnden Messungsstellen.

§ 3 Pflichten des Ausbildenden

Der Ausbildende verpflichtet sich 

1) dafür zu sorgen, dass dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbil-dungsziel nach Maßgabe des beigefügten Ausbildungsplans erreicht werden kann; 


2) selbst auszubilden oder einen persönlich und fachlich geeigneten Ausbilder ausdrücklich damit zu beauftragen und diesen dem Auszubildenden bekannt zu geben;


3) den Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und freizustellen;


4) dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufs-ausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfung, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind;


5) dem Auszubildenden die Gelegenheit zu geben, das in der Ausbildungsordnung vorgeschriebene Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen und die ordnungsgemäße Führung durch regelmäßige Abzeichnung zu überwachen;


6) dafür zu sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet wird.

§4 Pflichten des Auszubildenden

Der Auszubildende hat sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Er ist insbesondere verpflichtet, 

1) die ihm im Rahmen seiner Berufsausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen; 


2) am Berufsschulunterricht und an den Prüfungen teilzunehmen; 


3) den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Berufsausbildung erteilt werden; 

4) die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten; 


5) Instrumente und Geräte pfleglich zu behandeln und sie nur zu den ihm übertragenen Arbeiten zu verwenden;


6) über alle Angelegenheiten der Ausbildungsstelle und alle Obliegenheiten, die die Ausbildungsstelle wahrnimmt, Stillschweigen zu wahren;


7) das vorgeschriebene Berichtsheft ordnungsgemäß zu führen und dem Ausbilder monatlich vorzulegen; 


8) bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung oder vom Berufsschulunterricht dem Ausbildenden unter Angabe von Gründen unverzüglich Nachricht zu geben und ihm bei Krankheit oder Unfall spätestens am dritten Tag eine ärztliche Bescheinigung zuzuleiten;


9) so weit auf ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes Anwendung finden, sich gem. § 32 und § 33 dieses Gesetzes ärztlich

a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen 

b) vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und Bescheinigungen hierüber dem Ausbildenden vorzulegen

§ 5 Vergütung

Der Auszubildende erhält eine Vergütung, die spätestens am letzten Arbeitstag des Monats zu zahlen ist.

Sie beträgt


im ersten Ausbildungsjahr 

mtl. EURO ___________


im zweiten Ausbildungsjahr 
mtl. EURO ___________


im dritten Ausbildungsjahr

mtl. EURO ___________

Für die Teilnahme an örtlichen Vermessungsarbeiten und bei erforderlichen Übernachtungen erhält der

Auszubildende besonders festgelegte Entschädigungen.

§ 6 Tägliche Ausbildungszeit und Urlaub

1)
Tägliche Ausbildungszeit

1) Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit beträgt __________Stunden
 

2)
Urlaub


Die Dauer des Urlaubes (je Kalenderjahr) beträgt 
 


___________Werktage im Jahre__________________


___________Werktage im Jahre__________________


___________Werktage im Jahre__________________


___________Werktage im Jahre__________________

3)
Lage des Urlaubs, Erwerbsarbeit

Der Urlaub soll zusammenhängend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und genommen werden . Während des Urlaubs darf der Auszubildende keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbsarbeit leisten.

§ 7 Kündigung

1)
Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.

2)
Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden

a)
aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist;

b)
vom Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn er die Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

3)
Die Kündigung muß schriftlich, im Falle von 2) unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen.

4)
Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrundeliegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind.

5)
Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig beendet, so kann der Ausbildende oder der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn der andere den Grund für die Auflösung zu vertreten hat.  Das gilt nicht bei Kündigung wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung.  Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird.

§ 8 Zeugnis

Der Ausbildende stellt dem Auszubildenden bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ein Zeugnis aus.  Hat der Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbilder das Zeugnis unterschreiben.  Es muß Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse des Auszubildenden, auf Verlangen des Auszubildenden auch Angaben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten.


__________________________________________________________________________________________

§ 9 Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstätte.

§ 10 Sonstige Vereinbarungen

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Rechtswirksame Nebenabreden, die das Berufsausbildungsverhältnis betreffen, können nur durch schriftliche Ergänzungen im Rahmen des § 10 dieses Vertrages getroffen werden.

Vorstehender Vertrag ist in zwei gleichlautenden Ausfertigungen ausgestellt und von den Vertragsschließenden eigenhändig unterschrieben worden.

_______________,  den ___________________

Der Ausbildende





Der Auszubildende

______________________________________

__________________________________

Stempel und Unterschrift




Voller Vor- und Zuname

(Siegel)





Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden:








(falls ein Elternteil verstorben, bitte vermerken)







Vater: _______________________________ und








Mutter: ______________________________ oder








Vormund:________________________________










(Volle Vor- und Zunamen)
Dieser Vertrag ist anerkannt und in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen am

____________________  unter Nr . ____________________________

(Siegel) 



Der Regierungspräsident







Im Auftrag








_________________________________

� Anm.: 	Bei Jugendlichen ist gem. § 8 JArbSchG die Höchstdauer der täglichen Arbeits-/Ausbildungszeit 8 Stunden -  Pausen 	nicht mitgerechnet.





� Anm.: 	Der jährliche Urlaub für Jugendliche beträgt gem. § 19 Abs. 2 JArbSchG:


	mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist,


	mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist,


	mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.


	Für Volljährige beträgt der jährliche Urlaub gem. § 3 Abs. 1 BUrlG mindestens 24 Werktage.





� Anm:	Wird der Auszubildende im laufenden Kalenderjahr über 6 Monate hinaus beschäftigt, so steht ihm der gesamte 	Jahresurlaub zu









